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2. Richtlinien 
2.4 Richtlinien für Landesfachverbände 

2.4.3 Richtlinie zur Förderung des Spitzen- und Leistungssports  
in Landesfachverbänden  

5.2 Der Landesfachverband prüft die Anträge und verteilt die 
Mittel an die Mitgliedsvereine in eigener Verantwortung.

5.3 Setzt der Landesfachverband selbst die Übungsleiterinnen  
oder Trainerinnen bzw. die Übungsleiter oder Trainer 
ein, führt der Landesfachverband selbst die Einzelver-
wendungsnachweise und bestätigt die ordnungsgemäße 
Mittelverwendung.

.
6. Nachweisführung 
6.1 Der Landesfachverband hat bis spätestens 31.01. des 

Folgejahres dem LSB eine Zusammenstellung der von 
ihm an die Vereine, bzw. die Übungsleiterin oder Traine-
rin/den Übungsleiter oder Trainer weitergeleiteten ÜL-Zu-
schüsse vorzulegen.

6.2 Der Landesfachverband ist verpflichtet, die Zusammen-
stellung und die Einzelverwendungsnachweise über die 
weitergeleiteten ÜL-Zuschüsse an die Vereine zehn Jahre 
für Prüfzwecke aufzubewahren. Die Unterlagen sind dafür 
jederzeit verfügbar zu halten.

7. Prüfung der Mittelverwendung 
7.1 Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung  

obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern oder 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist der 
Landesrechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den 
Empfängern (LandesSportBund, Landesfachverbände, 
Sportbünde, Sportvereine), die Mittel aus der Finanzhilfe 
des Landes Niedersachsen erhalten haben, vorzunehmen 
(§ 6 Niedersächsisches Sportfördergesetz). 

7.2 Wird festgestellt, dass Vereine Mittel aus der Finanzhilfe 
des Landes Niedersachsen entgegen dieser Förderricht-

linie abgerechnet haben, sind die Mittel aus Eigenmitteln 
des Vereins  an den LSB zurückzuzahlen. Die Rückzah-
lung erfolgt über den zuständigen Landesfachverband. 
Wird festgestellt, dass Landesfachverbände Mittel aus 
der Finanzhilfe entgegen dieser Förderrichtlinie abgerech-
net haben, sind die Mittel aus Eigenmitteln des Landes-
fachverbandes an den LSB zurückzuzahlen. 

7.3 Wird festgestellt, dass Vereine Täuschungen zur Erlan-
gung von Fördermitteln begangen haben, ist grundsätz-
lich eine Geldsumme in Höhe der Fördermittel für die 
gesamte Maßnahme aus Eigenmitteln des betroffenen 
Vereins an den LSB zurückzuzahlen. Die Rückzahlung 
erfolgt über den zuständigen Landesfachverband.  
Wird festgestellt, dass Landesfachverbände Täuschungen 
zur Erlangung von Fördermitteln begangen haben, ist 
grundsätzlich eine Geldsumme in Höhe der Fördermittel 
für die gesamte Maßnahme aus Eigenmitteln des betrof-
fenen Landesfachverbandes an den LSB zurückzuzahlen. 
Daneben kommt die Verhängung von Verbandsstrafen 
gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

7.4 Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Fördermittelempfänger bis zum Tag des Zah-
lungseingangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit  
5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich 
verzinst.

8. Inkrafttreten/Gültigkeit
 Diese Richtlinie tritt am 01.01.2017 in Kraft und ist bis 

zum 31.12.2019 befristet. Über zwischenzeitlich not-
wendig werdende Änderungen beschließt das zuständige 
LSB-Organ.

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
 Der LandesSportBund Niedersachsen e.V. (LSB) gewährt 

Landesfachverbänden (LFV) aus Mitteln der Finanzhilfe 
des Landes Niedersachsen im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel Zuschüsse für die Entwicklung 
und Förderung des Spitzen- und Leistungssports in den 
Nachwuchs- und Hauptwettkampfklassen.

 Voraussetzungen für eine Bezuschussung sind
 –  die Anerkennung der Förderungswürdigkeit einer 

Sportart durch den DOSB,
 –  eine spitzen- und leistungssportgerechte Kaderstruktur.
Grundlagen für die Verteilung und Berechnung der Kontin-

gente der Mittel zur Förderung des Leistungs- und Spitzen-
sports bilden 
 –  das Leistungssportkonzept 2020 des LSB mit den da-

raus resultierenden Förderprioritäten ( 1. Allgemeine 
Leistungsförderung, 2. Schwerpunktförderung),

 –  die auf den Rahmenrichtlinien zur Förderung des Nach-
wuchsleistungssports basierende Berechnungen des 
DOSB zu den einzelnen Sportarten

2. Fördervoraussetzungen 
 –  Alle Maßnahmen der Landesfachverbände orientieren 

sich an den verbindlichen Leistungssportkonzeptionen/ 
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Strukturplänen (Nicht-Schwerpunktsportarten) bzw. Re- 
gionalkonzepten (Schwerpunktsportarten). Leistungs-
sportkonzeptionen/Strukturpläne sind bis zum 30.06. 
eines nacholympischen Jahres dem LSB vorzulegen. Für 
die Erstellung bzw. Fortschreibung der Regionalkonzep-
te gelten die durch den DOSB vorgegebenen Fristen.

 –  Die Jahresplanung dieser Maßnahmen wird dem LSB 
bis zum 31.10. des laufenden Kalenderjahres für das 
Folgejahr auf den dafür vorgesehenen Vordrucken (Ge-
samtplanung und Auslandsmaßnahmen) mitgeteilt.

 –  Bis zum 31.12. eines jeden Kalenderjahres sind die für 
das folgende Kalenderjahr gültigen Kaderlisten (D1–D4, 
L, D/C, C, B und A) über das LSB-Intranet einzupflegen. 
Die aufgeführten Kaderangehörigen müssen die Kader-
kriterien der Spitzen- bzw. LFV erfüllen.

 –  Kaderbereinigungen sind zweimal pro Kalenderjahr 
möglich.

 –  Einmal pro Jahr sollte eine Sporttauglichkeitsuntersu-
chung durchgeführt werden. Die Untersuchungskosten 
für den D- bzw. L-Kader übernimmt der LSB. Der LSB 
weist den LFV eine Untersuchungsquote zu.

 Weitere Bestimmungen 
 Folgende Einzelmaßnahmen sind von den Landesfachver-

bänden jährlich umzusetzen und auf den entsprechenden 
LSB-Vordrucken zu bestätigen:  

 2.1)  Benennung eines Anti-Doping-Beauftragten schrift-
lich oder über Intranet- und ständige Aktualisierung

 2.2)  Durchführung mindestens einer Anti-Doping-Veran-
staltung pro Jahr 

 2.3)  Regelmäßige Behandlung des Themas im Rahmen 
von Leistungslehrgängen für Kader und Landesver-
bandsauswahlen

 2.4)  Bestätigung über Aushändigung der Sportler-Ge-
sundheitspässe und der Liste über zulässige Medi-
kamente mindestens an die Landeskader sowie den 
erfolgten Hinweis auf den Internetauftritt der NADA

 2.5)  Entsprechende Anti-Doping-Erklärungen der beson-
ders geförderten Sportlerinnen und Sportler sowie 
der Trainerinnen und Trainer sowie der Sport-In-
ternatsschüler oder -schülerinnen bei vertraglichen 
Regelungen. 

 Sanktionen bei Dopingvergehen und Verstößen gegen 
die Bestimmungen 

 Auf der Grundlage der Entschließung des Niedersächsi-
schen Landtages vom 08.03.2007 wird die Vergabe von 
Fördermitteln aus der Finanzhilfe u. a. von der Einhaltung 
dieser Bestimmungen abhängig gemacht. 

3. Gegenstand der Förderung 
3.1 Unter Maßnahmen werden eigene Maßnahmen der 

niedersächsischen LFV, außerdem Maßnahmen der Spit-
zenverbände für niedersächsische D/C-Kader verstanden. 
Maßnahmen können sowohl Lehrgänge als auch Trai-
ningslager und die Nutzung von trainingsoptimierenden 
Spezialanlagen sein, ferner das kontinuierliche Training 
in Landesstützpunkten und Landesleistungszentren, 
nationale und internationale Vergleichswettkämpfe von 
Landesfachverbandsauswahlen, Talentfindungs- und 
sichtungsmaßnahmen.

 An diesen Maßnahmen können sowohl Mitglieder der 
verschiedenen Kader, die in den für das laufende Jahr 
gültigen Kaderlisten aufgeführt sind, als auch Nicht-Ka-
dermitglieder teilnehmen.

 Zusätzlich kann die Teilnahme an Deutschen Meister-
schaften gefördert werden.

 Nicht aufgeführte Maßnahmen werden nicht gefördert  
(u. a. die Teilnahme an internationalen Meisterschaften).

3.2 Modellmaßnahmen und Projekte
 –  Für die Sportarten der Schwerpunktförderung des Leis-

tungssportkonzeptes 2020 können auf begründeten An-
trag hin Modellmaßnahmen und Projekte bezuschusst 
werden. Ein verbindlicher Finanzierungsplan ist der 
Antragstellung beizufügen.

3.3 Landesstützpunkte
 –  Die LFV können auf Antrag im Rahmen ihrer Leistungs-

sportkonzepte vereinsübergreifende Landesstützpunkte 
einrichten. Landesstützpunkte werden für jeweils zwei 
aufeinander folgende Kalenderjahre beantragt. Anträge 
hierzu sind beim LSB bis zum 31.12. für die beiden 
folgenden Kalenderjahre zu stellen. 
Für die Anerkennung durch den LSB sowie für die Ab-
rechnung sind folgende Kriterien zu erfüllen:

 –  leistungssportadäquate Sport- und Trainingsanlagen
 –  qualifizierte Trainerinnen und/oder Trainer, die min-

destens in Besitz einer gültigen Trainer-B-Lizenz sein 
müssen; 

 –  entsprechende Anzahl von Kaderathletinnen und Ka-
derathleten

 –  nachgewiesenes Talentfindungskonzept
 –  leistungssportadäquate Umfeldvoraussetzungen 
3.4. Landesleistungszentren
 –  Die LFV können auf Antrag im Rahmen ihrer Leistungs-

sportkonzepte vereinsübergreifende Landesleistungs-
zentren einrichten. Landesleistungszentren werden für 
einen olympischen Zyklus beantragt. Anträge hierzu 
sind beim LSB bis zum 31.12. eines Kalenderjahres zu 
stellen. Anträge, die im Jahr Olympischer Spiele gestellt 
werden, beziehen sich auf den folgenden olympischen 
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Zyklus. Für die Anerkennung durch den LSB sowie für 
die Abrechnung sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 –  spezielle Trainingsstätten für den Leistungssport
 –  qualifizierte Trainerinnen und/oder Trainer, von denen 

die verantwortliche Trainerin bzw. der verantwortli-
che Trainer hauptberuflich für den entsprechenden 
LFV arbeiten und mindestens in Besitz einer gültigen 
Trainer-A-Lizenz sein muss, die übrigen Trainerinnen 
und/oder Trainer in Besitz einer gültigen Trainer-B-Li-
zenz sein müssen, 

 –  entsprechende Anzahl von Kaderathletinnen und Ka-
derathleten

 –  nachgewiesenes Talentfindungskonzept
 –  leistungssportadäquate Umfeldvoraussetzungen 
 –  leistungssportlich ausgerichtete, medizinische und 

physiotherapeutische Voraussetzungen.

4. Umfang und Höhe der Förderung, Nachweisführung 
 Es gelten die Vorgaben der Allgemeinen Abrechnungsbe-

stimmungen für den LSB, die Sportbünde und die Lan-
desfachverbände. 

 Über Ausnahmen zu Ziffer 3. und 4. entscheidet das zu-
ständige LSB-Organ. 

5. Prüfung der Mittelverwendung
5.1 Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung  

obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern oder der  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist der Landes- 
rechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den Empfängern 
(LandesSportBund, Landesfachverbände, Sportbünde, 
Sportvereine), die Mittel aus der Finanzhilfe des Landes 
Niedersachsen erhalten haben, vorzunehmen (§ 6 Nieder-
sächsisches Sportfördergesetz – NSportFG). 

5.2 Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des Lan-
des Niedersachsen entgegen diesem Förderprogramm 
abgerechnet wurden, sind die Mittel vom Fördermit-
telempfänger an den LSB zurückzuzahlen.

5.3 Werden bei einer Prüfung Täuschungen zur Erlangung 
von Fördermitteln festgestellt, ist grundsätzlich eine Geld- 
summe in Höhe der Fördermittel für die gesamte Maßnah- 
me aus Eigenmitteln des betroffenen Sportbundes zurück- 
zuerstatten. Daneben kommt die Verhängung von Ver-
bandsstrafen gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

5.4 Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Fördermittelempfänger bis zum Tag des Zah-
lungseingangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit  
5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich 
verzinst.

6. Inkrafttreten/Gültigkeit
 Diese Richtlinie tritt am 01.01.2015 in Kraft und ist bis 

zum 31.12.2019 befristet. Über zwischenzeitlich not-
wendig werdende Änderungen beschließt das zuständige 
LSB-Organ. 

2.4.4 Richtlinie für die Bereitstellung von Zuschüssen zur Förderung der 
Öffentlichkeitsarbeit und des Vereinsservice in den Landesfachverbänden

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
 –  Ein übergeordnetes sportpolitisches Ziel des Landes-

SportBundes Niedersachsen e.V. (LSB) ist es, den 
sportinteressierten Menschen in Niedersachsen den 
Zugang in die Sportvereine zu öffnen und die bestehen-
den Mitgliedschaften langfristig abzusichern.

 –  Hierzu sind für die Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger im Sport sowie für die zahlreichen ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer Hilfestellungen zur Bewälti-
gung ihrer Aufgaben zu geben. Ziel dieser Maßnahmen 
ist es, die sportfachliche Arbeit in den Mitgliedsverei-
nen zu sichern und diese in die Lage zu versetzen, ein 
möglichst flächendeckendes, den unterschiedlichen 
Interessen und Neigungen der Sporttreibenden ent-
sprechendes sozialverträgliches und nachhaltiges 
Sportangebot zu gewährleisten.

 –  Hierzu sind umfassende Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit und des Vereinsservice durch die Landes-
fachverbände notwendig.

 –  Unter dem Leitmotiv „Stärkung der Vereinsarbeit” 
weist der Landesfachverband in seinen Strukturen und 
konkreten Arbeitsschritten und -prozessen nach, dass 
er als wichtige Grundsäulen seiner Arbeit die Bereiche 
Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsservice anbietet. 

 –  Beide Aufgabengebiete decken in ihrer Gesamtheit fol-
gende Arbeitsbereiche ab, die ausgewiesene Aufgaben-
felder sind, bzw. im Rahmen einer Aufbauphase Schritt 
für Schritt realisiert werden sollen. Sie umfassen:

 –  einen Informationsdienst
 –  die Vereinsberatung
 –  die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Gliederungen und Mitgliedsvereine
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